
1 von 5 

 

Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 12704/J-NR/2017 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Edith Mühlberghuber und weitere Abgeordnete haben an 

mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Unterhaltsvorschüsse und Unterhaltsklagen im 

Jahr 2016“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage aufgrund der mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu 1: 

Kinder, die im Jahr 2016 einen Unterhaltsvorschuss in Österreich bezogen (aufgeschlüsselt 

nach österreichischen Staatsbürgern, Bürgern aus EU-Staaten und Drittstaaten): 

 
Österreich EU-Staaten Drittstaat kein Landcode 

Anzahl Kinder 43.189 46.662 1.806 1.430 

  
ohne Österreich 

  

  
3.473 

  

Zu 2: 

Auszahlungsbeträge an die anspruchsberechtigten Kinder im Jahr 2016 (aufgeschlüsselt 

nach österreichischen Staatsbürgern, Bürgern aus EU-Staaten und aus Drittstaaten): 

 
Österreich EU-Staaten Drittstaat kein Landcode 

ausbezahlte Beträge 118.256.122,42 126.798.522,89 3.940.357,17 3.982.848 

in Euro 
 

ohne Österreich 
  

  
8.542.400,47 

  

Zu 3: 

Rückzahlungen der im Jahr 2016 ausbezahlten Unterhaltsvorschüsse (aufgeschlüsselt nach 

österreichischen Staatsbürgern, Bürgern aus EU-Staaten und aus Drittstaaten): 

 

 
Österreich EU-Staaten Drittstaat kein Landcode 

Rückzahlungen -71.721.533,66 -75.051.377,67 -1.150.411,70 -5.517.138,86 

in Euro 
 

ohne Österreich 
  

  
-3.329.844,01 
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Zu 4: 

Altersverteilung bei den anspruchsberechtigten Kindern im Jahre 2016 und Höhe der jeweils 

ausbezahlten Beträge (aufgeschlüsselt nach den Altersstufen 0-7,7-14 bzw. 14-18): 

 
0 bis 7 Jahre 7 bis 14 Jahre 14 bis 18 Jahre 

Anzahl Kinder 
 10.153  25.278  21.270  

ausbezahlte Beträge 
in Euro 21.399.358,15 63.208.541,21  50.108.974,27  

 
2.107,69 2.500,54 2.355,85 

    Zu 5: 

Verteilung der anspruchsberechtigten Kinder im Jahre 2016 gemäß den einzelnen 

gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen des Unterhaltsvorschussgesetzes: 

 
§ 3 und § 4 Z 1 § 4 Z 2 § 4 Z 3  § 4 Z 4 

 
Rechtsgrund 1 Rechtsgrund 2 Rechtsgrund 3 Rechtsgrund 6 

anspruchsberechtige 
Kinder 47.118 1.271 1.493 29 

 

Zu 6 und 7: 

Mangels gesonderter Erfassung von Verfahren auf Grund von Unterhaltsklagen in den 

elektronischen Registern der Verfahrensautomation Justiz stehen mir zur Beantwortung 

dieser Fragen keine automationsunterstützten Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Eine bundesweite händische Auswertung aller gerichtlichen Familienrechtssachen würde 

einen unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand auslösen, weshalb ich von der Erteilung 

eines solchen Auftrags an die Gerichte Abstand genommen habe. 

Zu 8: 

Gerichtlich geltend gemachte Unterhaltsansprüche in Österreich gegen 

Unterhaltsverpflichtete im Ausland gemäß Auslandsunterhaltsgesetz im Jahr 2016 

 
Anzahl Rückzahlung 

Unterhaltschuldner 3.738 9.172.405,71 

Bei dieser Auswertung sind Schwankungen aufgrund fehlerhaft übermittelter Daten (Anschrift 

des Schuldners) aus dem P-Register möglich.  

Zu 9: 

Aufenthalt der Unterhaltsverpflichteten (aus Frage 8): 

Land Anzahl 

Afghanistan 1 

Ägypten 19 
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Albanien 5 

Algerien 1 

Angola 1 

Antigua und Barbuda 1 

Argentinien 2 

Äthiopien 1 

Australien 20 

Belgien 20 

Bolivien 2 

Bosnien und Herzegowina 59 

Brasilien 14 

Bulgarien 21 

Chile 3 

China, Volksrepublik 5 

Costa Rica 1 

Dänemark 15 

Deutschland 1648 

Dominikanische Republik 14 

Ecuador 4 

Estland (Reval) 2 

Finnland 1 

Frankreich 44 

Gabun 1 

Gambia 2 

Ghana 4 

Grenada 1 

Griechenland 38 

Indien 8 

Indonesien 9 

Iran, Islamische Republik 3 

Irland 20 

Island 2 

Israel 4 

Italien 115 

Japan 5 

Jugoslawien (jetzt Serbien und Montenegro 2 

Kanada 26 

Kasachstan 1 

Katar 2 

Kenia 2 
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Kirgisistan 1 

Kolumbien 1 

Kroatien (Hrvatska) 57 

Kuba 2 

Lettland 2 

Libanon 1 

Liechtenstein 14 

Litauen 1 

Luxemburg 4 

Madagaskar 1 

Malediven 1 

Malta 4 

Marokko 2 

Mazedonien, ehem. jugoslawische Republik 8 

Mexiko 11 

Moldawien (Republik Moldau) 3 

Neuseeland 5 

Niederlande 44 

Nigeria 18 

Norwegen 5 

Pakistan 1 

Peru 1 

Philippinen 9 

Polen 111 

Portugal 22 

Republik Kongo 1 

Rumänien 68 

Russische Föderation 5 

Schweden 22 

Schweiz (Confoederatio Helvetica) 324 

Serbien und Montenegro 44 

Slowakei 88 

Slowenien 40 

Spanien 80 

Sri Lanka 3 

St. Lucia 4 

St. Vincent und die Grenadinen 2 

Südafrika 6 

Syrien, Arabische Republik 2 

Thailand 4 
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Tschechische Republik 44 

Tunesien 24 

Türkei 194 

Russische Föderation 1 

Ukraine 2 

Ungarn 90 

Venezuela 2 

Vereinigte Arabische Emirate 1 

Vereinigte Staaten von Amerika 92 

Vereinigtes Königreich von Großbritannien 

und Nordirland 111 

Zypern 5 

Bei dieser Auswertung sind Schwankungen aufgrund fehlerhaft übermittelter Daten (Anschrift 

des Schuldners) aus dem P-Register möglich.  

Zu 10: 

Im Jahr 2016 sind 1.885 gerichtliche Strafverfahren gemäß § 198 StGB („Verletzung der 

Unterhaltspflicht“) angefallen.  

Zu 11: 

Im Jahr 2016 kam es in 902 Verfahren zu Verurteilungen nach § 198 StGB. Die Anzahl der 

rechtskräftigen Verurteilungen (personenbezogen) kann der Verurteilungsstatistik der 

Statistik Austria entnommen werden; für das Jahr 2016 liegen jedoch noch keine Zahlen vor. 

Zu 12: 

Nach Abschluss der Reform des Sachwalterrechts Ende März 2017 beginnen im Mai die  

Arbeiten am Projekt Kindesunterhalt in Form von ersten Arbeitsgruppensitzungen.  

Zu 13: 

Das Regierungsprogramm 2013 ist weiterhin gültig und wurde durch das Arbeitsprogramm 

vom Jänner 2017 präzisiert und erweitert. 

Wien, 2. Juni 2017 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 
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